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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. wie sich die Auflagen der verschiedenen Produkte des landeseigenen Staatsan-
zeiger-Verlags in den vergangenen fünf Jahren entwickelt haben; 

2. in welcher Höhe in den Jahren 2001 bis 2006 durch den Verlag Staatsanzeiger
Ausschüttungen an den Staatshaushalt erfolgt sind;

3. in welcher Höhe in den vergangenen fünf Jahren Aufträge einerseits der Lan-
desbehörden, andererseits der Kommunen an die verschiedenen Geschäfts-
zweige des Verlags gegangen sind und welche prozentualen Anteile am Ge-
samtumsatz des Verlags dies jeweils ausmacht;

4. welche wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Ertragskraft des Staatsanzeigers
für den Fall zu erwarten sind, dass künftige Ausschreibungsergebnisse eine
Vergabe an andere Anbieter erforderlich machen;

5. welche Bedeutung die Publikation „bwWoche“ und ihre Beilagen sowie die
elektronischen Angebote des Staatsanzeiger-Verlags als zentrales Publikations-
organ für die öffentliche Hand sowie für die Privatwirtschaft gegenwärtig hat,
und wie sich diese nach einer Veräußerung ggf. ändern könnte;

6. wie die Landesregierung die beabsichtigte Veräußerung der Gesellschaftsantei-
le des Landes am Verlag des Staatsanzeigers begründet und welche Ziele damit
verfolgt werden;

Antrag

der Abg. Birgit Kipfer u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Finanzministeriums

Situation des Staatsanzeigers

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente
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7. ob und auf welche Weise der Standort – bezogen auch auf Anzahl und Qua-
lität der Arbeitsplätze –, das Produkt „bwWoche“ und Beilagen als zentrale
Plattform für amtliche Veröffentlichungen, sowie das Kulturprogramm und
die Tochterunternehmen bei einem Verkauf erhalten werden sollen;

8. mit welcher Begründung ein EU-weites Ausschreibungsverfahren für den
Verkauf des Staatsanzeiger-Verlags gewählt wurde;

9. welche Verfahrensschritte für den Verkauf bisher eingeleitet wurden, und in
welcher zeitlichen Abfolge der Verkauf vonstatten gehen soll;

10. von welchem Zeitpunkt an die Betriebsleitung des Verlags am Verkaufsver-
fahren beteiligt wurde und auf welche Weise der Sachverstand des Betriebs-
rats bisher einbezogen wurde, bzw. einbezogen werden wird.

02. 05. 2007

Kipfer, Stickelberger, Braun
Hofelich, Sakellariou SPD

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 23. Mai 2007 Nr. 5-3258.STANZ/11 nimmt das Finanzminis -
terium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen, 
die Landesregierung zu ersuchen 
zu berichten,

1. wie sich die Auflagen der verschiedenen Produkte des landeseigenen Staatsan-
zeiger-Verlags in den vergangenen fünf Jahren entwickelt haben;

Die Abonnentenzahlen haben sich wie folgt entwickelt (Stand 31. Dezember 2006):

verkauft: Gegen Entgelt übereignete Exemplare
verbreitet: Unentgeltlich überlassene Exemplare (z. B.: Belegexemplare für Werbekunden)

*11.000 Expl. für das „Haus der Geschichte“

Publikation 
Auflage 2002 2003 2004 2005 2006 

bwWoche verkaufte    17.077    16.624    16.445    15.736     15.113  

  verbreitete    17.550    17.094    17.157    16.926     16.129  
Schlösser Baden-
Württemberg verkaufte    28.001    27.855    27.601    26.954     26.446  

  verbreitete    29.564    29.444    29.386    28.546     27.501  

Momente – Beiträge zur  
Landeskunde – 

verkaufte    10.065      9.821      9.557      8.870       8.306  

  
verbreitete    10.381    11.195    10.156      9.318   19.765 * 

Gemeinsames Amtsblatt  
des Landes BW  

verkaufte     4.099       3.939      3.714      3.170       2.851  

  verbreitete     4.641       4.405       4.218      3.604       3.262  
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2. in welcher Höhe in den Jahren 2001 bis 2006 durch den Verlag Staatsanzeiger
Ausschüttungen an den Staatshaushalt erfolgt sind;

Für die betreffenden Geschäftsjahre sind folgende Ausschüttungen an den Staats-
haushalt erfolgt:

2001: 721 T€,
2002: 2.000 T€,
2003: 1.750 T€,
2004: 2.760 T€,
2005: 2.760 T€.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2006 ist vom Gesellschafter Land noch
nicht festgestellt worden.

3. in welcher Höhe in den vergangenen fünf Jahren Aufträge einerseits der Lan-
desbehörden, andererseits der Kommunen an die verschiedenen Geschäfts-
zweige des Verlags gegangen sind und welche prozentualen Anteile am Ge -
samt umsatz des Verlags dies jeweils ausmacht;

Die Erlöse aus Landesaufträgen in den Jahren 2003 bis 2006 können der Anlage
entnommen werden. Für 2002 können die Zahlen von der Staatsanzeiger für Ba-
den-Württemberg GmbH (im Folgenden: „Staatsanzeiger“) nicht mit vertretba-
rem Aufwand zusammengestellt werden, da erst im Jahre 2003 eine detaillierte
Kos tenstellenrechnung eingeführt wurde.

Die Zahlen für Aufträge der Kommunen lassen sich aus den beim Staatsanzeiger
vorhandenen Systemen nicht gewinnen. Bei den öffentlichen Ausschreibungen im
Landesausschreibungsblatt Baden-Württemberg haben die Kommunen einen An-
teil von ca. 55 v. H., rund 80 v. H. der Ausschreibungen in der bwWoche werden
für Kommunen veröffentlicht.

4. welche wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Ertragskraft des Staatsanzeiger-
Verlags für den Fall zu erwarten sind, dass künftige Ausschreibungsergebnisse
eine Vergabe an andere Anbieter erforderlich machen;

Die EU-Richtlinien zum Vergaberecht setzen ausschreibungsfreien Vergaben des
Landes an den Staatsanzeiger enge Grenzen. Auch der Staatsanzeiger wird sich
nach Auslaufen bestehender Verträge in immer stärkerem Maße der Konkurrenz
anderer Anbieter stellen müssen. Diese Konkurrenzsituation stellt für jeden
Marktteilnehmer ein Risiko dar, bietet aber auch Chancen.

Positiv für die mittelfristige Entwicklung des Staatsanzeigers wird sich das Ange-
bot des Landes auswirken, im Zusammenhang mit der Ausschreibung des Ver-
kaufs des Staatsanzeigers sämtliche zwischen Land und Staatsanzeiger bestehen-
den, in der Regel jährlich kündbaren Verträge langfristig zu verlängern und einen
langfristigen eVergabe-Vertrag mit dem Staatsanzeiger abzuschließen.

Für den Fall, dass ein Verkauf nicht zu Stande kommt, müsste sich der Staatsan-
zeiger bereits ab 2008 in einer Reihe von Fällen dem Wettbewerb stellen. Der
eVergabe-Vertrag müsste gesondert ausgeschrieben werden.

5. welche Bedeutung die Publikation „bwWoche“ und ihre Beilagen sowie die
elektronischen Angebote des Staatsanzeiger-Verlags als zentrales Publika -
tionsorgan für die öffentliche Hand sowie für die Privatwirtschaft gegenwärtig
hat, und wie sich diese nach einer Veräußerung ggf. ändern könnte;

Die Angebote des Staatsanzeigers unterteilen sich in folgende Bereiche:

• Redaktioneller Inhalt der bwWoche

Die bwWoche ist die einzige landespolitische Wochenzeitung in Baden-Würt-
temberg.
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• Landesausschreibungsblatt Baden-Württemberg

Das Landesausschreibungsblatt einschließlich der Onlineplattform www.aus-
schreibungs-abc.de ist ein überregionales Ausschreibungsmedium für öffent -
liche Aufträge in Baden-Württemberg und damit für die öffentlichen Hände
und die Unternehmen gleichermaßen von Bedeutung.

• Stellenanzeigen in der bwWoche

Die Stellenanzeigen in der bwWoche sind für die öffentliche Verwaltung die
wichtigste Plattform, um Bewerbungen zur Besetzung freier Stellen in der öf-
fentlichen Verwaltung zu erhalten.

• Zentralblatt für gerichtliche und sonstige Bekanntmachungen in der bwWoche 

Seit 2004 werden Insolvenzveröffentlichungen und seit 2007 die Handelsregis -
terbekanntmachungen im Internet vollzogen. Die Bedeutung des Zentralblattes
für gerichtliche und sonstige Bekanntmachungen ist deshalb deutlich zurückge-
gangen. Weitere Inhalte wie Zwangsversteigerungen sind von dieser technolo-
gischen Entwicklung bedroht.

• Kulturelle Publikationen

Die kulturellen Publikationen „Momente – Beiträge zur Landeskunde Baden-
Württemberg“ und „Schlösser Baden Württemberg“ gehören zu den wenigen
noch verbliebenen Zeitschriften in diesem Bereich in Baden-Württemberg. Ins-
besondere „Schlösser Baden-Württemberg“ und die Internetseite www.schloes-
ser-magazin.de sind für die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten
Baden-Württemberg eine Möglichkeit, um einer breiten Öffentlichkeit die
reichhaltigen Kulturdenkmäler des Landes nahe zu bringen.

Das Finanzministerium geht davon aus, dass sich durch den Verkauf des Staatsan-
zeigers die Bedeutung dieser Bereiche für die öffentliche Hand und für die Privat-
wirtschaft nicht wesentlich ändern wird.

6. wie die Landesregierung die beabsichtigte Veräußerung der Gesellschaftsan-
teile des Landes am Verlag des Staatsanzeigers begründet und welche Ziele da-
mit verfolgt werden;

7. ob und auf welche Weise der Standort – bezogen auch auf Anzahl und Qualität
der Arbeitsplätze –, das Produkt „bwWoche“ und Beilagen als zentrale Platt-
form für amtliche Veröffentlichungen, sowie das Kulturprogramm und die
Tochterunternehmen bei einem Verkauf erhalten werden sollen;

Der Staatsanzeiger muss sich heute aufgrund des Europäischen Wettbewerbs-
rechts zunehmend der Konkurrenz anderer Anbieter stellen. Auch der Wandel bei
den elektronischen Vergabe- und Bekanntmachungsverfahren wird zu erheblichen
Veränderungen führen. Zur Kompensation müssen neue Geschäftsfelder erschlos-
sen werden. Dies kann das Land als Gesellschafter des Staatsanzeigers nicht leis -
ten. Ziel des Verkaufs ist es deshalb, den Staatsanzeiger mit einem starken Gesell-
schafter in eine sichere Zukunft zu führen. Damit verbunden sind folgende wei -
tere Ziele

• die Fortführung des Staatsanzeiger-Verlages,

• die Beibehaltung einer zentralen Angebotsplattform für öffentliche Bekannt-
machungen und für die öffentlichen Ausschreibungen von Aufträgen unter
Wahrung einer zurückhaltenden Preisgestaltung,

• die Weiterentwicklung des Online-Dienstleistungsangebotes des Unterneh-
mens in Verbindung mit der künftigen Erbringung der eVergabe-Dienstleistun-
gen für die Landesverwaltungen und

• Erhalt und Ausbau von Arbeitsplätzen am bisherigen Standort.

Im Übrigen wir auf Ziffer 5 verwiesen.
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8. mit welcher Begründung ein EU-weites Ausschreibungsverfahren für den Ver-
kauf des Staatsanzeigers gewählt wurde;

Der Verkauf ist EU-weit auszuschreiben, weil mit dem Verkauf der Abschluss 
eines für sich allein betrachtet ausschreibungspflichtigen Vertrags über die eVer-
gabe verbunden werden soll. Die europaweite Ausschreibung dient auch zur ver-
gaberechtlichen Absicherung der bestehenden, zeitlich teilweise unbeschränkten
Verträge.

9. welche Verfahrensschritte für den Verkauf bisher eingeleitet wurden, und in
welcher zeitlichen Abfolge der Verkauf vonstatten gehen soll;

Nachdem sich die Landesregierung im Februar 2005 für eine Veräußerung des
Staatsanzeigers entschieden hat, musste, da der geschätzte Auftragswert voraus-
sichtlich den Schwellenwert von 200 T€ netto überschreitet, zunächst eine euro-
paweite Ausschreibung für ein Beratungsunternehmen durchgeführt werden.
Nach der Auswahl und Beauftragung des Beratungsunternehmens erfolgte im Au-
gust 2006 die europaweite Vergabebekanntmachung über die Veräußerung des
Staatsanzeigers. Im Januar 2007 wurden alle Bewerber, die eine Interessensbe-
kundung abgegeben hatten, zur Abgabe eines zunächst unverbindlichen Angebots
aufgefordert. Nach Ablauf der Frist zur Abgabe eines verbindlichen Angebots am
11. Mai 2007 werden jetzt die Kaufvertragsverhandlungen geführt. Das Finanz-
ministerium ist bestrebt, die Veräußerung noch vor der Sommerpause abzu -
schließen.

10. von welchem Zeitpunkt an die Betriebsleitung des Verlags am Verkaufsverfah-
ren beteiligt wurde und auf welche Weise der Sachverstand des Betriebsrats
bisher einbezogen wurde, bzw. einbezogen werden wird.

Der Geschäftsführer des Staatsanzeigers war von Beginn an in das Veräußerungs-
verfahren eingebunden. Ihm wurde in allen Phasen des Verfahrens Gelegenheit
gegeben, seinen Sachverstand einzubringen.

Der Betriebsrat war über das Verfahren ebenfalls informiert. Nachdem die Frist
zur Abgabe der verbindlichen Angebote abgelaufen ist, wurde vereinbarungs-
gemäß dem Betriebsrat als Sachverständiger unverzüglich Einsicht in die einge-
gangenen Unterlagen und Gelegenheit gegeben, diese zu beurteilen.

Die Stellungnahmen des Geschäftsführers und des Betriebsrats wird das Finanz-
ministerium einbeziehen.

Stratthaus

Finanzminister
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